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Kurzfassung zur 
Österreichischen Umweltzeichenrichtlinie 

Kompostierbare Blumenarrangements und 
Kränze 

Obwohl konventionelle Pflanzenarrangements zum überwiegenden Teil aus 
biogenem Material bestehen, wird eine Kompostierung durch den Anteil an 
synthetischen und metallischen Störstoffen erheblich erschwert. Vor allem im Bereich 
der Friedhöfe fallen jährlich große Mengen Grabschmuckes an, die zum Teil als 
Restmüll entsorgt werden müssen. 

Der Ersatz von Störstoffen durch kompostierfähige Materialien bei der Gestaltung 
solcher Pflanzenarrangements soll die umweltgerechte Entsorgung ermöglichen. 

Ersetzt werden die als Kranzunterlagen häufig verwendeten Styroporkerne durch 
solche aus Stroh, unbehandeltem Holz oder Pappe. Anstatt der bisher eingesetzten 
Kunststoffäden finden nun Viscose, Papier, Hanf oder Naturbast als Bindematerialien 
Verwendung. Kunststoffbeschichteter oder verzinkter Eisendraht wird durch 
unbeschichteten Eisendraht ersetzt. Das Verbot, die als Dekorationsmaterial bzw. als 
Bindegrün verwendeten Pflanzen mit Flitter oder ähnlichen Störstoffen zu behandeln, 
soll die Voraussetzung für eine entsprechende Qualität des gewonnenen Komposts 
schaffen. 

Somit wird über die Kompostierung dieser Produkte eine Reduktion der 
Restmüllmengen erreicht, womit diese Richtlinie wesentlich zur Verbesserung der 
Abfallsituation beitragen kann.  


